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aleichzeitige- Anrechnung der, OrdinationsgebÄhr dabei bedarf

einer ausreichenden BegrÄndung und kann nur dann erfolgen,

wenn dies durd; Leijtungen. begrÄndet ijt, die an dem Kranken

jelbjt ausgefÄhrt wurden. FÄr die qualitative Barnunter-

juhung auf EiweiÅ und Zucker find 2 Punkte, fÄr Rom-

pletten Blutbefund und hiftologifche Unterfuchungen 30 Punkte,

fÄr eine. Grundumfagbeftimmung ohne jpezifijh dnnamifche

EiweiÅwirkung 50, jfonjt 80 Punkte feitgejegt.

Die Derrehnungsmethoden find fÄr die Leitungen auf dem

Gebiete der Elektro-, Phyfiko- und Mechanotherapie Çhnlich.

Bochfrequenzbehandlungen mÄffen mit einem Hodfrequenz-

apparat mit Funkenjtrecke ausgefÄhrt werden, die. HeiÅluft-

behandlung wird nur vergÄtet bei einem elektrijch geheizten

BeiÅluftapparat, nicht etwa bei einer MÇrmejtrahlungslampen-

behandlung. FÄr die Behandlung mit Diathermie beifpiels-

weije werden je Situng 10 Punkte, - fÄr die Behandlung mit

KurzwellenrÉhrenapparaten 15 Punkte vergÄtet.

Der Sprecdjtundenbedarf des Arztes an Medikamenten ujw.

wird grundjÇglid von der Arbeitsgemeinjhaft bzw. von der

Krankenkajje in natura zur DerfÄgung geitellt.

ErhÉht entlohnt werden die Çrztlihen und fadhÇrztlichen

Grundleiitungen jfowie die Sonderleijtungen mit einem Punkt-

wert von mindejtens 20 Punkten, die des HMadhts oder an

Sonn- und Feiertagen ausgeÄbt werden.

Die RÉntgenordinationsgebÄhr fÄr die erjte oder einmalige

Behandlung durd) einen RÉntgenfadharzt darf nur fÄr die erjte

im Derlauf einer fÄr die gleiche Erkrankung erbrachten Be-

bandlunasjerie jtattfindende Sigung verrechnet werden. Das

PDunktihema hat dafÄr 18 Punkte, fÄr eine weitere Unter-

juhuna 9 Punkte angejeÅt. Handelt es ji um andere Fad)-

Çrzte, jo wird die Leitung mit 9 bzw. 6 Punkten vergÄtet und

bei praktijhen Ñrzten mit 6 und 3 Punkten. FÄr rein

rÉntgenologijche Sonderleijtungen im Rahmen der RÉntgen-

diaanoftik find fÄr eine einfache Durcleuhtung 34 Punkte,

fÄr eine komplizierte Durdjleudtung 67 Punkte, fÄr eine ein-

fahe Aufnahme 18 Punkte und fÄr eine jchwierige Auf-

nahme 25 Punkte in AnjaÅ gebradit; fÄr die MotilitÇtsprÄfung

find 22 Punkte vorgejehen. Innerhalb der RÉntgentherapie find

fÄr die Bejtrahlung eines Feldes 6 Punkte, fÄr je Zehn im

Derlaufe einer RÉntgenbehandlung verabfolgte Milliampere-

minuten 8 Punkte angejegt, um einige Beijpiele anzufÄhren.

In einem dritten Teil diefes Punktjchemas fÄr die Be-

wertung der Çrztlihen Hilfeleiftungen werden die Punkt-

zahlen fÄr die CLeijtungen der SahnÇrzte angegeben, wÇhrend

die Arbeitsleiftung der Jahntechniker auf dem Gebiete der

Zahnbehandlung, mit Ausnahme der zahntechnifchen Hilfe, in

einem Sonderjhema aufgeitellt ijt.

Allgemein ijt bei dem Punktjchema nod} hervorzuheben, daf

fÄr diejenigen Sprengel, in denen, die Derrehhnung von Ent-

fernungsaehÄhren vom ÑrzteausjhuÅ als zulÇjjig anerkannt

it, ein einheitlicher Geldbetrag fejtgejegt ijt, der ohne RÄd-

jicht auf die Art des vom Arzt benugten BefÉrderungsmittels

fÄr jeden bei einem Bejuch von mehr als 2 km LÇnge zurÄk-

gelegten Kilometer vergÄtet wird. Gejondert dÄrfen Dege auf

der gleichen Strecke und am gleichen Tage nur dann verrechnet

werden, wenn dies durch dringliche Berufungen notwendig

war. Der ÑrzteausihuÅ kann bejtimmen, daÅ in StÇdten, die

in mehrere Ñrztejprengel eingeteilt find und fÄr die die An-

rechnung von EntfernungsgebÄhren nicht zulÇjjig ijt, die Ñrzte

fÄr Bejuche auÅerhalb ihres Sprengels ZujchlagsgebÄhren zum

Bejuchshonorar erhalten.

Das Kajjenarztrecht hat damit einen weiteren Fortjhritt in

feinem Ausbau erzielt und die Dielzahl der Dorjdriften in

den einzelnen. BundeslÇndern und bei den einzelnen Derjiche-

rungstrÇgern durd; eine einheitliche Regelung erjeÅt.

(Berlin W 30, Hohenstqufenstr. 65)

Durh zwei Bundesgejege, nÇmlidy eine Strafgejegnovelle

und dur ein ÖGejeg zum SchuÅe des Reimenden LebensÜ ijt

in ájterreihh nunmehr die Shwangerjhaftsunter-

bredung aus gejfundheitlihden GrÄnden einer

genauen Regelung unterworfen worden. Es ijt vorgejehen, daÅ

jpÇtejtens am 1. Januar 1938 alle AusfÄhrungsbejtimmungen

erlafjen jind und aljo von diefem Tage ab das Derfahren in

vollem Umfanae in Geltung ijt.

Die neuen Bejtimmungen lehnen ji in mander Binjicht an
die deutjchen Dorjdriften an, wie jie durch das ÖGejeÅ zur
Çnderung des Gejeges zur DerhÄtung erbRranken Hadwuchjes
vom 26. Juni 1935Ü und die dazugehÉrigen AusfÄhrungs-
bejtimmurgen gejchaffen wurden. Teilweife gehen jedod) die
Éjterreichiichen Dorjhriften in dem Bejtreben, das keimende
Leben zu jhÄsen, nod; Äber die reichsdeutjhen MaÅnahmen
hinaus. '

Die grundlegende Bejtimmung der Éfterreidijchen Strafgejeg-
novelle ($ 357 a) jei hier wÉrtlich bekanntgegeben:

ÖEin Arzt, der in der Abfiht, von einer Schwangeren eine gegen-
wÇrtige, nit anders abwendbare Lebensaefahr oder Gefahr dauern-
den jhweren Schadens an der Gejundheit abzuwenden, an der
Schwangeren eine Handlung, wodurd eine Fehlgeburt eingeleitet
oder die Frucht im Mutterleibe getÉtet werden foll, vornimmt oder
dezu rÇt, chne jih vorher in gewiljenbafter Weije, jofern aber dar-
Äber bejondere Dorjàriften bejtehen, auf die darin bejtimmte Art
Äberzeugt zu haben, daÅ eine foldhe Gefahr wirklich bejteht, madàt
ji eines Dergehens: jhuldia und wird das erjte-Mal mit Arrejt von
einem bis zu jedhs .Nlonaten, bei Wiederholung aber mit Unter-
fagung der Praxis fÄr bejtimmte Zeit oder fÄr immer bejtraft,

wenn die vermeintlihe Gefahr nidt 'bejtanden hat.Ü '

Die befonderen DorjÇriften, die in diefem Paragraphen er-

wÇhnt werden, find durch das gleichzeitig erlaffene Gejeg zum

Schuge des keimenden Lebens gegeben worden. Diejes Gejeg
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jieht die Errihtung von Çrztlichen PrÄfungsitellen vor, bei

denen der Arzt eine Entjheidung zu beantragen hat, wenn er

zur Rettung der Mutter die Unterbrehung der Schwangerjaaft

fÄr erforderlich hÇlt. Es eraibt ji aljo in âbereinjtimmung

mit der reichsdeutichen Regelung, daÅ ein Arzt in ájter-

rteih eine Shwangerjhaftsunterbredung

aus gejundheitliden GrÄnden nur voL-

nehmen darf, wenn die Genehmigung einer

Çrztliden PrÄfungsftelle Hierzu vorliegt.

Ausnahmsweife darf aud) in áfterreich die Unterbrechung ohne

eine jolche Genehmigung vorgenommen werden, wenn un-

mittelbare Gefahr fÄr das Leben der Schwangeren (im

Reiche: ÖfÄr Cehen oder GejundheitÜ) bejtent. WÇhrend jedod

im Reicdye jonjt als MaÅjtab gilt, daÅ eine Öernjte Gefahr

fÄr das Leben oder .die GefundheitÜ Dejtehen muÅ, heiÅt as àn

dem Éjterreichifchen GejeÅ, daÅ eine ÖgegenwÇrtige,
nidht anders abwendbare Lebensgefahr oder

Gefahr dauernden jhweren Shadens an der

GejundheitÜ vorhanden fein muÅ. Es: ijt unverkennbar,

daÅ die Éjterreihifche Fajjung den SchuÅ des werdenden Kindes

gegenÄber dem der. Mutter nod) jtÄÇrker hervorhebt, als dies

in dem reihsdeutjhen Gejeg aejchehen it.

In beiden LÇndern ijt vorgejehen, daÅ die Unterbrechung

nur mit Einwilligung der

Schwangeren vorgenommen werden darf, eigenmÇchtiges

Dorgehen des Arztes ijt in áfterreich nur dann jtraffrei, wenn

die Einwilligung der Schwangeren nicht eingeholt werden

konnte, Öohne dur den Auffhub des Eingriffesdas Leben

oder die Gejundheit der Schwangeren ernitlich zu gefÇhrdenÜ. ä

AusgefÇlojfen it ferner in den Gejegen beider LÇnder, dab

Perfjonen, die keine Çrztliche Ausbildung haben, eine Schwanger-



fhaft unterbrechen, wobei allerdings in ájterreic; die Tat danàà

ausdrÄcklich fÄr jtraffrei erklÇrt wird, wenn jie Özur Rettung

der Schwangeren aus einer unmittelbaren, nicht anders ab-

wendbaren Lebensgefahr unter UmjtÇnden begangen ijt, unter

denen Çrztliche Hilfe nicht rechtzeitig Zu erlangen warÜ.

Erhebliche Bejonderheiten der Éjterreihifchen Regelung be-

jtehen hinfichtlid; der Sujammenjegung und der TÇtigkeit der

Çrztliben PrÄfungsjtellen, die im Äbrigen unferen

ÖGutadhterjtellenÜ vergleichbar find, WÇhrend im Reiche der

Reihsinnenminijter die Errichtung der Gutachterjtellen und die

DurdyfÄhrung des Gutadhterverfahrens dem ReihsÇrztefÄhrer

und damit der berufsjtÇndiicen Selbjtverwaltung Äbertragen

hat, werden in ájterreih die PrÄfungsftellen durd)

Dertreter des Staates, nÇmlid durd) die Landes-

hauptleute (in Wien durd den BÄrgermeijter) gebildet.

Dorjigende der PrÄfungsitellen jollen in der Regel die Amts-

Çrzte fein. Aucd die beiden Beijiger werden im allgemeinen

beamtete Ñrzte fein, da hierzu die Leiter von gynÇkologifchen

oder hirurgijchen jowie von internen Abteilungen Éffentlicher
KrankenhÇufer auserjehen jind. Die PrÄfungsitellen follen

nÇmlih im AnjhluÅ an Éffentliye Krankenanftalten, bedarfs-
weile auch an geeignete nichtÉffentlihe Krankenanftalten oder
fahÇrztlih geleitete Schwangerenberatungsitellen errichtet
werden.

Der SweRk einer jolhen Derbindung von ÇÑrzt-

liher PrÄfungsjtelle und Krankenhaus wir

erjihtlih, wenn man die bejonderen Aufgaben Kkennenlernt,

die den Çrztlihen PrÄfungsitellen in ájterreich Äbertragen find.

Die PrÄfungsitellen kÉnnen nÇmlid nit nur zu Beob-

ahtunaszweKken die Schwangere in ein Krankenhaus

einweijen, jondern aud zur Abwendung einer Gefahr die

Pflege in einer Krankenanjtalt oder BeiljtÇtte jowie am-

bulatorifhe Behandlung oder fonjtige FÄrjorgemaÅnahmen an-

ordnen. Erjt wenn alle MÉglidhkeiten gejund-

beitlider MaÅnahmen zur Rettung von

Mutter und Kind erjKhÉpft jind, darf der

Antrag des Arztes auf Unterbredhung der

Shwangerjfnaft genehmigt werden. Aud im

Reidye liegt es zwar durchaus im Sinne der Dorjdriften Äber

das Gutadhterverfahren, das die Gutadhterjtellen in Sweifels-

fÇllen erjt auf Grund einer Beobadytuna im Krankenhaus ent-

iheiden und dak nur dann der Eingriff freigegeben wird, wenn

andere MaÅnahmen keinen Erfoig verjpredhen. In einem wid-

tinen Punkte unterjcheidet jich jedoch das Éjterreihijche Der-

fahren von dem deutjchen, nÇmlidy dem Redite der Éjter-

teihifhen PrÄfungsitellen, verbindlihde Anordnun-

gen auf diefem Gebiete zu treffen. ErklÇrt nÇmlid) die PrÄ-

fungsitelle die Aufnahme einer Schwangeren in eine Kranken-

anjtalt zum Swecke einer Beobadtung oder Pflege fÄr not-

wendig, jo ijt eine jolde Fejtjtellung der behÉrdlichen Ein-

weijung in eine áffentlide Krankenanjtait gleidyzuaditen. Alle

Krankenanjtalten find verpflichtet, den PrÄfungsitellen die er-

forderlihen AuskÄnfte zu erteilen und ihre Angejtellten und
die Anjtaltseinrihtungen fÄr das Fejtjtellungsverfahren gegen
ErjaÅ des Sahaufwandes zur DerfÄgung zu jtellen. Die TrÇger
der Sozialverjicherung und der ArmenfÄrjorge mÄfjen die von
den PrÄfungsjtellen als notwendig bezeichneten MaÅnahmen
nah MaÅgabe ihrer SujtÇndigkeit durdfÄhren. Zahlunas-
pflihtige Schwangere und deren Unterhaltspflichtige haben
entjtehende Kojten jeibjt zu tragen. So jehen wir, daÅ in ájter-
teic; den Çrztlichen PrÄfungsitellen neben der eigentlichen Gut-
adàtertÇtigkeit in bejfonderem lage eine fÄrforgerijde
Aufgabe zuerkannt ijt und daÅ ihnen zur BewÇltigung
diefes Auftrages weitgehende Dollmadàten Äbertragen wurden.
In diefem Umjtande liegt vielleiht aud die ErklÇrung dafÄr
begrÄndet, daÅ in ájterreidh der Staat nicht darauf verzichtet
hat, die PrÄfungsitellen in eigener Derwaltung zu bilden und

mit beamteten Ñrzten zu bejegen.

Die TÇtigkeitder Mitgliederder PrÄfungs-

ttellen it aud in ájterreih eine cehrenamtlide; es

beiteht jedoch Anfprud; auf ErfaÅ von Barauslagen und auf

angemeffene DergÄtung der ZeitverfÇumnis. FahÇrzte, die in

bejonderen FÇllen als Gutachter hinzugezogen werden kÉnnen,

haben auch; Anjpruch auf eine DergÄtung fÄr ihre MÄhe-

waltung. ä âber das Derfahren vor den PrÄfungsitellen, Äber

die Befunde und Fejtjtellungen jfowie Äber die Stellungnahme

der einzelnen Mitglieder find Miederfhriften anzu-

fertigen, die bei der zujtÇndigen BazirksperwaltungsbehÉrde

zu verwahren und in Abjchrift dem antragjtellenden Arzt jo-

wie der zujtÇndigen Landeshauptmannjcdaft zuzujtellen find.

Die Bejtimmungen Äber die Amtsverjhwiegenheit

gelten auch fÄr die Mitglieder der PrÄfungsitellen.

Ein? Unterbredyung der Schwangerjchaft darf aud in ájter-

reih nur in einer Krankenanjtalt vorgenommen

werden, es fei denn, daÅ der Zujtand der Schwangeren die

BefÉrderung in eine Krankenanjtalt nicht mehr gejtattet. Dieje

Ausnahme gilt jedody nicht fÄr Wien. Offenbar wird an-

genommen, daÅ in gropjtÇdtijchen DerhÇltnijjen in jedem Falle

die âberfÄhrung einer Schwangeren in ein Krankenhaus zur

Einleitung einer Fehigeburt mÉglich ijt. Die Landeshaupt-

leute kÉnnen bejtimmte Krankenanjtalten bezeichnen, die zur

Dornahme des Eingriffes ausjchlieglich zugelafjen jind. Im

Reiche ijt eine folcye BejchrÇnkung des Kreijes der zugelajjenen

Krankenanjtalten nidyt in Betradjt gezogen worden.

Der Erlag wijjenfhaftlider Ridtlinien nad

Art der von der ReihysÇrztekammer herausgegebenen, von Dr.

Stadler bearbeiteten ÖRidtlinien fÄr Schwangerjdafts-

unterbredhung und Unfrudtbarmahung aus aejundheitlichen

GrÄndenÜ ijt in ájterreich nicht vorgejehen.

Teder Arzt, der eine Fehlgeburt eingeleitet oder beendet hat,

muÅ binnen 24 Stunden der zujtÇndigen PrÄfungsitelle

jhriftlidh Anzeige erjtatten. Im Reidhe erjtrekt fich
bekanntlich die Mleidepflicht des Arztes auf alle Fehlgeburten,
zu denen er hinzugezogen wurde; die Meldung ijt binnen drei
Tagen an den Amtsarzt und in den FÇllen, bei denen eine
ee beteiligt war, audy an die Gutachterjtelle zu
richten.

DerjtÉÅe gegen die Gejege werden teilweije mit jchweren

Strafen bedroht. Leichtfertige Eingriffe eines Arztes
werden, wie ji aus der oben verÉffentlichten Bejtimmung der
Strafgejegnovelle ergibt, mit Arrejt von einem bis jehs Mo-
naten, bei Wiederholung mit Unterfagung der Praris fÄr be-
jtimmte Seit oder fÄr immer bejtraft, wenn die vermeintliche
Gefahr nicht Dejtanden hat. âbertretungen der Dorjgriften
Äber das Derfahren dei den Çrztiidhen PrÄfungsjtellen werden
mit Geldjtrafe oder mit Arrejt bis zu drei Monaten belegt;
bei Wiederholung kann der Landeshauptmann dem Arzt auÅer-
dem die BerufsausÄbung bis zur Dauer eines Jahres unter-

jagen; die zujtÇndige Ñrztekammer erhÇlt Iediglid eine Ab-
Ihrift diefes Bejcheides.

Iede Schwangerjhaftsunterbrehung, die nit aus gejund-

heitlien GrÄnden vorgenommen wird, fÇllt nadà Éjter-

teihifjhem Redite unter den Begriff der Abtreibung,

wÇhrend im Reidye bekanntlid auch; eine Schwangerjchafts-

unterbredung aus eugenijchen GrÄnden, allerdings nur in

jehr engen. Grenzen, zugelajjen ijt.. Die Abtreibung wird aud

in ájterreich jhwer bejtraft. So erhÇlt derjenige, der eine
Schwangere zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht verleitet oder
ihr dazu Hilfe leijtet, mag es audy nur beim Derjud der Mit-

wirkung geblieben fein, jhweren Kerker zwijchen einem bis

fÄnf Jahren, bei gewerbsmÇÅiger Mitwirkung jhweren Kerker

zwijien fÄnf und zehn Jahren.

DergegenwÇrtigt man fich die gejchilderten MaÅnahmen in

ihrer Gejamtheit, jo Rommt man zu dem Ergebnis, daÅ

ájterreih den gejeglihen SchuÅ des Reimen-

den Lebens auÅerordentlih ftark ausgebaut

hat. Erjt bei der DurchfÄhrung der Gejege wird ji allerdings

ä hier wie Äberall ä zeigen, ob jie jich bewÇhren.

(Berlin SW 19, Lindenstr. 42)
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